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Vorwort 

Das Thema Recht und Zeit wurde lange in der Rechtsphilosophie stiefmüt-
terlich behandelt. Eine dualistische Fragestellung dominierte die Forschung: 
das Problem von „Recht in der Zeit" einerseits und „Zeit im Recht" anderer-
seits. Beide Perspektiven setzen „die" Zeit als ein einheitliches und vorgegebe-
nes Prinzip voraus, „ in" dem dann das Recht zu verorten ist, bzw. das selbst in 
seinen quantifizierbaren  Aspekten vom Recht erfaßt wird. Auch der letztge-
nannte Aspekt führt  im Grunde nicht dazu, diese gegebene Zeit selbst als etwas 
vom Recht Gestaltbares anzusehen. Diese Konzeptionen werden unterstützt 
von der gängigen Vorstellung einer umgreifenden, sozusagen absoluten Zeit. 
Doch ist zu fragen, ob sich nicht die in rechtlichen Institutionen Arbeitenden 
weniger an dieser „objektiven" Zeit orientieren - obwohl sie natürlich auf die 
Uhr sehen - als vielmehr an der Prozeßdramatik, an der eingeräumten Redezeit 
im Parlament und ähnlichem. Diese Dramatik ist primär nach Wertgesichts-
punkten gestaltet und wird nur sekundär auf natürliche, aber auch auf subjekti-
ve oder soziale Zeiten bezogen: man sieht erst dann auf die Uhr und in den 
Kalender, wenn es ein rechtliches Ereignis erfordert;  der Anhörungstermin ver-
ging wie im Fluge, obwohl oder gerade weil einem als Beteiligten in angemes-
senem Umfang Gelegenheit zur Äußerung gegeben wurde. Aber auch die 
grundlegende Frage, was im Recht als gegenwärtig noch interessierende Ver-
gangenheit oder schon relevante Zukunft angesehen werden muß, wird vom 
Recht selbst festgelegt. Das veranlaßt dazu, einmal der Frage nachzugehen, ob 
es nicht so etwas wie eine eigene rechtliche Zeit gibt. 

Hätte ich mir, als ich die Arbeit in Angriff  nahm, ein realistisches Bild von 
ihrem Umfang gemacht, hätte ich das Vorhaben beiseite gelegt und nicht zum 
Thema einer Dissertation gewählt. Hätte ich, als ich die Arbeit in Angriff 
nahm, gewußt, wie umfangreich sie dann durch meinen verehrten Lehrer, 
Herrn Professor  Dr. Alexander Hollerbach, in jeder Hinsicht unterstützt wurde, 
hätte ich sie ohne zu zögern wieder aufgenommen. Nicht nur die langjährige 
Mitarbeit am Seminar für Rechtsphilosophie und Kirchenrecht der Universität 
Freiburg, vor allem auch die Möglichkeit, dort „Rechtsphilosophische Quel-
lenlektüren" und Kolloquien abhalten zu dürfen, haben den Boden bereitet, auf 
dem sie gedeihen und erfolgreich  abgeschlossen werden konnte. So lag sie 
dann im Sommersemester 1997 der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Al-
bert-Ludwigs-Universität Freiburg vor und wurde als Dissertation angenom-
men. 
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Mit Schiller darf  ich deshalb nicht aus Pflicht sondern aus Neigung in erster 
Linie Herrn Professor  Dr. Alexander Hollerbach fur diese vertrauensvolle Un-
terstützung bei der Anfertigung der Arbeit danken. Inhaltlich lebt eine solche 
Arbeit von vielen Anregungen aus Gesprächen und Seminaren. Professor  Dr. 
Thomas Würtenberger trug nicht nur durch sein Zweitgutachten, sondern auch 
durch die gewährte Möglichkeit, an mehreren Seminaren teilzunehmen, we-
sentlich zur Bereicherung der Arbeit bei. Für seine Mühe möchte ich ihm be-
sonders danken. Die Überarbeitung der Dissertation für den Druck verdankt 
manche Anregung den intensiven Dialogen, die ich im Sommersemester 1997 
jeden Dienstag abend mit Professor  Gröschner in Jena führen durfte.  Einen 
immer erneuten Impuls, die Darstellung klarer zu fassen, erhielt die Druckfas-
sung durch die Arbeit am Lehrstuhl von Herrn Professor  Brugger in Heidelberg 
in der Abschlußphase. Nicht nur der Leser wird ihm die Aufforderungen  dazu 
danken. In dieser Hinsicht gilt mein Dank aber auch den zum Teil langjährigen 
Teilnehmern meiner oben genannten Veranstaltungen. Ihre kritische Mitarbeit 
hat in ganz besonderer Weise zur Differenziertheit  dieser Arbeit beigetragen. 
Sie, wie manche, die vielleicht wesentlich an der Ausbildung der Ideen für die-
se Arbeit oder ihrer Korrektur beteiligt waren, können nicht alle erwähnt wer-
den. Stellvertretend sei mein Kollege am Seminar, Dr. Michel Paroussis, ge-
nannt, der sich besonders der altgriechischen Ausdrücke angenommen hat. 
Schließlich aber - wegen der damit verbundenen Anerkennung und der Be-
deutung für die Veröffentlichung  - nachdrücklich möchte ich der Wissen-
schaftlichen Gesellschaft Freiburg i. Br., die den Druck der Arbeit mit einem 
großzügigen Zuschuß forderte,  danken. 

Obwohl thematisch einschlägig, konnten einige Neuerscheinungen wegen 
des Standes der Überarbeitung nicht mehr berücksichtigt werden. Zum Thema 
„Recht und Zeit" vor allem der Tagungsband der »Association international de 
méthodologie juridique" zum Thema „Le Temps et le droit", herausgegeben 
von P.-A. Côté und J. Fremont; zu diesem Thema und zum Thema „Recht und 
Geschichtlichkeit in ideengeschichtlicher Perspektive" auch: „Recht zwischen 
Natur und Geschichte. Le droit entre nature et histoire", herausgegeben von F. 
Kervegan u. H. Monhaupt; schließlich zum Thema „Rechtsbewußtsein": „Zur 
Entwicklung von Rechtsbewußtsein" herausgegeben von E.-J. Lampe. 

Freiburg, im Dezember 1997 Stephan Kirste 
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Einleitung 

Α. Fragestellung der Arbeit 

Steht das Recht nur einfach in einer natürlichen Zeit oder gibt es eine eigene 
Zeitlichkeit des Rechts? Existiert das Recht nur in der geschichtlichen Zeit des 
Subjekts oder Daseins, oder hat es ihm gegenüber eine eigene Zeitstruktur? 

Die gegenwärtige Vorstellung von Zeit scheint geteilt zu sein: einerseits ist 
sie ein absoluter und objektiver Ordnungsrahmen, in den sich alle Prozesse fu-
gen müssen, die selbst nicht zeitkonstituierend sein sollen; zum anderen aber 
hat sich die differenzierte  Vorstellung eines inneren Zeitbewußtseins entfaltet, 
das nicht nur diese äußere Zeit abbildet, sondern selbst in vielfältiger Weise 
zeitkonstituierend sein soll. Als zeitbestimmende Qualität des inneren Zeitbe-
wußtseins wird insbesondere die Geschichtlichkeit des Daseins angegeben. 
Von seiner Endlichkeit her ordnet es zeitliche Erstreckungen und die Dimen-
sionen der Zeit; von den Bezügen auf sich ordnet das Dasein aber auch seine 
„Weltzeit". Die genannte Vorstellung der absoluten Zeit sinkt demgegenüber in 
einen Status des „Vulgären", jedenfalls Unmaßgeblichen herab. Nach der ande-
ren Vorstellung hingegen scheint Zeit abstrakt, quantifizierbar  zu sein und bie-
tet so einen einfach zu handhabenden Bezugsrahmen zur Verortung sämtlicher 
in ihr stattfindender Prozesse. Doch kann man fragen, was sie denn eigentlich 
ist, wenn keine sie hervorbringenden Ereignisse mehr genannt werden können. 
Sie wird zum einzigen Moment der Wirklichkeit, auf das zwar alles andere be-
zogen und - nach der Vorstellung von der Zeit als Vernichterin alles Seienden, 
als Fluß etc. - von ihm bestimmt wird, das sich aber selbst aus diesen Prozessen 
heraushält und gewissermaßen über diesen Wassern schwebt. Geht man von ihr 
aus, muß auch das Zeitbewußtsein eine letztlich unmaßgebliche subjektive Re-
präsentanz dieses Objektiven und Absoluten sein. 

Kann in einem solchen Dualismus der Auffassungen  von Zeit die Zeitlich-
keit der kulturellen Erscheinungen, und insbesondere des Rechts, sinnvoll be-
gründet werden? Muß nicht die Zeitlichkeit der Kultur entweder als ein in die 
absolute Zeit und nach ihr bloß quantifizierbar  erfaßbares  Ereignis fallen und 
sie lediglich unter quantitativen Aspekten in sich aufnehmen. Insoweit würde 
Recht also etwa in Bezug auf Geltungsbeginn und Ende, Fristen, Termine etc. 
betrachtet. Oder aber Recht wird vornehmlich in der Form der inneren Ausein-
andersetzung mit ihm, als Rechtsbewußtsein und hier als „ im Recht Sein" des 
Daseins gefaßt wird. Dieses steht in der Gefahr,  alle Festigkeit mit seiner Ge-
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schichtlichkeit und der ihr eigentümlichen Ordnung der Zeitdimensionen und 
Zeitextensionen mit sich zu reißen. Wenn sich eine solche Betrachtung nicht 
die Möglichkeit der zeitlichen Koordinierung der daseinsmäßig konstituierten 
Zeiten überhaupt verschließt, so kommt sie mit dieser Abstimmung doch in er-
hebliche Schwierigkeiten. 

Eine Untersuchung der Zeitlichkeit des Rechts kann sich mit einem solchen 
Dualismus nicht zufrieden geben. Sie wird, um dem Recht als einem objektiven 
und zugleich subjektiven Phänomen gerecht werden zu können, nach einer 
vermittelnden Lösung Ausschau halten müssen. Sie wird freilich, wenn sie zu-
dem noch die genannten Auffassungen  ernst nimmt, beiden ihre relative Be-
rechtigung einräumen. Dies gelingt am ehesten, wenn deren historische Genese 
dargestellt wird. 

Die Feststellung des Ungenügens des genannten Dualismus zwischen objek-
tiver und subjektiver Zeitvorstellung für die Bestimmung der Zeitlichkeit der 
kulturellen Erscheinungen ist nun nicht eine Erkenntnis, die erstmals in dieser 
Arbeit gewonnen würde. „Von allen Sinnformationen und Sinnkonstitutionen, 
über deren Entstehung, Entfaltung und Verwerfung  eine Sinngeschichte Re-
chenschaft zu geben hat, ist die kulturelle Konstruktion der Zeit die grundle-
gende und umfassende"1 schreibt Jan Assmann im Rahmen der grundsätzlichen 
Überlegungen zu Beginn seines Ägypten-Buchs. Hieran ist zweierlei bemer-
kenswert: zum einen die grundlegende Bedeutung der Zeit für die Sinnge-
schichte, zum anderen aber die kulturelle Konstruktion der Zeit als einer Form 
von gesellschaftlichem Sinn, der eine Kultur zugleich von anderen unterschei-
det. Gesellschaftliche Zeit liegt nicht einfach vor und Geschichte fällt in sie 
hinein; sie wird vielmehr in kulturspezifischer  Weise hervorgebracht. Greift 
man den Grundgedanken auf, und untersucht, wie eine Gesellschaft Zeit kon-
struiert, kann man aber bei einer allgemeinkulturellen Zeit nicht stehen bleiben. 
In Subsystemen der Gesellschaft werden eigene Zeiten hervorgebracht, und ei-
ne solche Zeit ist auch die Zeit des positiven Rechts, deren Struktur im Folgen-
den untersucht werden soll. 

Wenn diese Untersuchung das Spezifikum rechtlicher Zeit in den Blick be-
kommen will, wird sie die Struktur des Rechts im Hinblick auf seine Zeiterzeu-
gung und damit die Zeitlichkeit der rechtlichen Strukturen (in der gegenwärti-
gen kulturprägenden Form: das positive Recht) ins Zentrum der Aufmerksam-
keit stellen müssen. Das macht sie zu einer rechtstheoretischen oder rechtsphi-
losophischen und nicht zu einer soziologischen. Indem das positive Recht aber 
zunächst nur die normativen Strukturen der rechtlicher Zeit liefert  (Zeitordnung 
des Rechts), werden ihre Umsetzungs-, und in diesem Sinne Verwirklichungs-
prozesse, mit in den Blick zu nehmen sein. Das bedeutet aber, daß das indivi-

1 Assmann 1996, S. 25 f. 
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duelle Rechtsbewußtsein des rechtlich Handelnden zu berücksichtigen ist. Die 
Verwirklichung der Zeitordnung des Rechts in dem gerade bezeichneten Sinn 
setzt mithin eine Übernahme von rechtlichen Zeitstrukturen in die des Han-
delnden voraus. Diese Übernahme ist zunächst eine Verstehensleistung. Wenn 
sich ihm nun verglichen mit seinen gegenwärtigen Motiven und Zukunftsent-
würfen diese rechtliche Verpflichtung als eine Vergangenheitsbestimmung dar-
stellt, kommt es darauf an, daß diese Vergangenheit mit seiner Gegenwart ver-
mittelt wird. In der Geschichtsphilosophie wird diese Herstellung von Konti-
nuität dem historischen oder geschichtlichen Bewußtsein anvertraut. Dieser 
Gedanke soll hier aufgegriffen  werden: das Rechtsbewußtsein, dem die Über-
setzung der Rechtlichen Strukturen in Handlungsmotive obliegt, muß in diesem 
Sinne ein historisches oder geschichtliches Sein, damit die Realisierung der 
rechtlichen Zeitordnung gelingt. - Der Schwerpunkt der Untersuchung wird al-
lerdings auf der Frage der Zeitlichkeit des Rechts liegen. 

Diese und die Vielzahl der damit zusammenhängenden Fragen würden eine 
vertiefte systematischen Analyse verdienen. Wenigstens für einen juristischen 
Rechtsphilosophen wäre die Voraussetzung für das Gelingen eines solchen 
Projekts, eine gerade auch für diese Fragen aussagekräftige Zeittheorie zur Ver-
fügung zu haben. Doch die gibt es, soweit ersichtlich, nicht. Das Thema „Zeit" 
ist zweifellos aktuell2. Zeittheorien, aus denen sich ohne Umstände Antworten 
auf die oben gestellten Fragen ableiten ließen, liegen aber nicht vor. 

Das bedeutet wiederum nicht, daß sich nicht Ansätze zu solchen Theorien 
über das Verhältnis von Recht und Zeit in der Geschichte der Philosophie -
wenn auch häufig eher verborgen - finden ließen. Angesichts dieser Lage er-
scheint es sinnvoll, in einer Arbeit, die sich den genannten Fragen widmet, den 
Schwerpunkt auf das Ausloten des schon Gedachten zu legen und eigene Theo-
rien in ihren Grundzügen erst zu präsentieren, wenn die Tiefe des Themas ein 
wenig vermessen und zugänglich gemacht worden ist. 

Diese Vorbemerkungen sollten nur einen Ausblick bieten, der notwendig 
abstrakt bleibt und der konkreten Begründung und Herleitung bedarf. 

B. Zum Forschungsstand 

Die nachfolgenden Ausführungen zu den bisherigen Arbeiten zum Thema 
sollen einen ersten Überblick vermitteln, der der weiteren Differenzierung  und 
Auseinandersetzung in den systematischen Teilen der Arbeit bedarf. 

2 Etwa Klassiker der modernen Zeitphilosophie, 1993. 

2 Kirste 


